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Einfriedung

zum Schutz

der Bäume

Schutz des

Baumes durch

Stammschutz aus

Einzel-

bohlen

Schutz der Wurzeln mittels

Wurzelbrücke aus Stahlbeton,

Platte 6.1 * 3.2 m, d= 20cm, Gewicht

10 t, Beton B 25, frost- und

tausalzbeständig, nom c= 5,0 cm,

Oberfläche bearbeiten durch

Auswaschen (Waschbeton), Betondeckung

beachten!

Bewehrung:

1 Q513A als obere Bewehrung

(Oberseite Platte)

1 Q513A  mit Zulage ø16 a 15 cm

als untere Bewehrung (Unterseite

Platte)

Umlaufend Steckbügel ø8 a 15 cm

Geländer:

Rohrgeländer aus Stahl mit Kniestab

(Gel 7) auf Wurzelbrücke und Rampen,

h= 1.3m, l= 5.7m, Pfostenabstand

1.9m,

aufdübeln mittels Fußplatte

Stützmauer aus

Betonfertigteil-Palisaden (ø

20cm) mit aufgedübelten

Rohrgeländer (sh. Wurzelbrücke)
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Anhörungsverfahren für Markierungen
gemäß §45 Straßenverkehrs-Ordnung
durchgeführt am _________________
_______________________________________

Polizeipräsidium Köln
Direktion Verkehrsunfallbekämpfung/ VK2
Im Auftrag

_______________________________________

Angeordnet:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister,
Amt für Straßen und Verkehrstechnik

661/11 Im Auftrag _____________________


